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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 21. Januar 1981 angemeldeten 
europãischen Patentanineldung Nr. 81 100 404.3, für die die 
Prioritäten dreier früherer Anineldungen vom 2. Februar, 
21. Mai und 24. September 1980 in Anspruch genommen 
werden, ist am 30 November 1983 das 15 Anspruche uin-
fassende europãische Patent 33 475 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer Em- 
spruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen. 

Nachdem der Einspruch durch Entscheidung der Einspruchs-
abteilung vom 1. Oktober 1986 zurückgewiesen worden war, 
hat der Beschwerdeführer am 26. November 1986 unter Ent-
richtung der Gebühr Beschwerde erhoben und beantragt, das 
Patent zu widerrufen. Die schriftliche Begründung ist am 
29. Januar 1987 eingegangen. Darin vertritt der Beschwer-
deführer die Auffassung, daB der Gegenstand des erteilten 
Anspruchs 1 im Hinblick auf den dem Fachmann geläufigen 
Stand der Technik bei ortsfesten Treppen und die den 
Entgegenhaltungen US-A- 1 633 902, DE-A-2 613 142 sowie 
DE-C- 853 054 zu entnehmenden Lehren naheliegend sei. 

Iv. 	In der inUndlichen Verhandlung am 15. Juli 1988 war für den 
gemäB Regel 71 (1) EPU ordnungsgemãl3 geladenen Beschwerde-
führer nieinand anwesend. Das Verfahren 1st daher gestützt 
auf Regel 71 (2) EPU ohne ihn fortgesetzt worden. 

Der Beschwerdeführer hat schriftlich die Aufhebung der an-
gefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents be-
antragt. 
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Der Beschwerdegegner ist den Ausführungen in der schrift-
lichen BegrUndung der Beschwerde entgegengetreten. Er ist 
der Auffassung, daB der Gegenstand des in der inündlichen 
Verhandlung Uberreichten Anspruchs 1 durch den Stand der 
Technik nicht nahegelegt gewesen sei, und beantragt, die 
Beschwerde zurückzuweisen sowie das Patent mit diesem An-
spruch, den in der mündlichen Verhandlung gleichfalls 
überreichten abhãngigen Ansprüchen 2 bis 13 saint Beschrei- 
bung und den Figuren 9-13 der Zeichnung als neuen Figuren 
1 big 5 aufrechtzuerha].ten. 

V. 	Der geltende Anspruch 1 lautet: 

"Bockleiter, von deren beiden im Bereich ihres oberen 
Endes urn eine Achse (318; 418) schwenkbar miteinander ver -
bundenen Schenkein (301, 302; 401, 402) wenigstens der 
eine von Holmen (303; 403) getragene, in Holrnlãngsrichtung 
im Abstand voneinander angeordnete, die Trittflãchen bil-
dende Quertrãger aufweist, die als bei ivaxiinaler Spreizung 
der Schenkel und horizontaler Standflãche der Leiter in 
horizontalen Ebenen liegende, plattenförinige Trittstufen 
(306; 406; 506) ausgebildet sind, weiche urn zueinander 
parallele Achsen (316; 318) schwenkbar mit den Holinen so-
wie in deren Schwenkebene liegenden und die Schwenkbarkeit 
der Trittstufen urn einen Sinne begrenzenden Lenkern (311; 
411; 511) verbunden sind, wobei die Trittstufen einen beirn 
Begehen ein Drehrnoment urn Sinne einer Annãherung der Len-
ker an die Home ergebenden Uberstand über die dern anderen 
Schenkel abgekehrte Seite der Holine haben und die Lenker 
(311; 411; 511) bei inaximaler Spreizung der Schenkel (301, 
302; 401, 402; 501, 502) auf der ganzen Lange ihres zu den 
Holmen (303; 403; 503) benachbarten Abschnittes an letzte-
ren anliegen, dadurch gekennzeichnet, daB die Auftritts-
breite der Trittstufen sowie der Höhenunterschjed zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen in dern bei orts- 
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festen Treppen üblichen Bereich und der Quotient: aus 

Höhenunterschied und Auftrittsbreite zwischen 0,44 und 

0,77 liegen, daB mi zusammengekappten Zustand der Schenkel 
die Trittstufen jein eine keinen seitlichen Uberstand 

über die Holine und die Lenker ergebende Lage geschwenkt 

sind und ihre Trittflächen in einer Ebene liegen und daB 

zuinindestens an einern der beiden die Trittstufen (306; 

406; 506) tragenden Holine (303; 403; 503) ein doppelarnii-

ger Schwenkhebel (315; 415; 515) urn eine zur Schwenkachse 

(318; 418) der Schenkel parallele Achse schwenkbar gela-

gert 1st, dessen einer Arm (315 1 ; 415 1 ) an dem dein Hoim 
zugeordneten Lenker (311; 411; 511) angelenkt ist und 
dessen anderer Arm (315"; 415 11 ) mit dem sich auf der 
gleichen Leiterseite befindenden Holm (304; 404; 504) des 

anderen Schenkels (302; 402; 502) in Verbindung steht." 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Der Anspruch 1 enthâlt eine Zusammenfassung der in deni er-

teilten Anspruch 1 und dein erteilten abhängigen An-

spruch 11 aufgeiührten Merkinale. 

Die Streichung der Angabe "durch eine Anlage am zugeord-

neten Holine" un Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 

(vgl. EP-B-0 033 475, Spalte 13, Zeile 7) 1st zulàssig. 

Sie 1st mm Hinblick auf das Merkmal imOberbegriff des 

geltenden Anspruchs 1, "daB die Lenker bei maximaler 

Spreizung der Schenkel auf der ganzen Lange ihres zu den 

Holmeri benachbarten Abschnitte., am letzteren anhiegen", 
Uberflussig. 
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Die geltenden Ansprüche 2 bis 13 stiinmen inhaitlich mit 
den erteilten Ansprüchen 2 bis 9 und 12 big 15 überein. 

Der Schutzbereich der Ansprüche ist daher nicht erweitert 
worden (Artikel 123 (3) EPU). 

Lu Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 ist von der 
Bockleiter nach der US-A-i 633 902 ala Stand der Technik 
ausgegangen. 

Die Trittstufen dieser Bockleiter sind so angeordnet, daB 
sie sich bei mnaximaler Spreizung der Schenkel uberlappen, 
weshaib die Auftrittbreite der Trittstufen gering ist, und 
daB der Höhenunterschjed zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Trittstufen un Verhältnis zur Auftrittsbrejte sowie 
dadurch bedingt die Steigung der Bockleiter reiativ groB 
ist. Ein sicheres und beguemes Hinauf- und Hinabsteigen 
ist daher nicht mnöglich. Ein weiterer Nachteil ist, daB im 
zusanunengeklappten Zustand der Bockleiter die Lenker 
parallel zu und im Abstand von den Holinen verlaufen, so 
daB sich nur die die Trittstufen tragenden Holne, nicht 
aber die Trittstufen zwischen die Holmne des Stützschenkels 
schwenken lassen. 

Der Erfindung iiegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Bock- 
leiter zu schaffen, die sowohl aufwãrts als auch abwãrts 
genauso sicher und bequem und ohne einen Halt suchen zu 
müssen, begehbar 1st wle eine ubliche ortsfeste Treppe, 
aber dennoch eine zuverlãssige Sicherung gegen ein Uber-
schreiten des mnaximnalen Spreizwinkels sowie eine einfache, 
gewichtsarmne Konstruktion aufweist, ohne daB sie im zusam-
mnengekappten Zustand einen gröBeren Raumbedarf hat. 
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Die obige Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 ge-

last. Diese Lösung beruht auf der Idee, Trittstufen mit 

Abmessungen und Abstânden, wie sie für ortsfeste Treppen 

üblich sind, zu verwenden, durch zumindest einen doppel-

armigen Schwenkhebel zu verhindern, daB nicht nur beim 

Begehen der Bockleiter der maximale Spreizwinkel über-

schritten, sondern auch ein ungewoiltes Zusammenklappen 

der Leiter verhindert wird, wodurch ein bequemer und 

sicherer Gebrauch der Leiter ermöglicht wird, und durch 

Schwenken der Trittstufen in eine Ebene zwischen den 

Holiuen den Raumbedarf klein zu halten. 

Eine Bockleiter nach dem geltendén Anspruch 1 ist durch 

keines der un Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten 
Dokumente bekanntgeworden. Eine Begründung hierfür zu ge-

ben, erübrigt sich, da der Beschwerdeführer schon die Neu-

heit der Bockleiter nach dein erteilten Anspruch 1 nicht 

bestritten hat. 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 

nach Anspruch 1 nahelegen konnte, ist folgendes auszu-

führen: 

7.1 	Den Entgegenhaltungen DE-C- 853 054 und DE-A- •2 613 142 

ist die Lehre zu entnehxnen, die Holme und Lenker (hintere 

Holnie 2 bzw. Hilfsholnie 14, 15) von Bockleitern mit den 

Trittstufen zu einem Gelenkparallelogramm zu verbinden, 

derart, daB die Holme und Lenker bei maximaler Spreizung 

der Schenkel den inaxiinalen Abstand voneinander haben und 

die Trittstufen mi zusammengeklappten Zustand der Bock-
leiter in eine Lage geschwenkt sind, in der sie seitlich 

über die Holme und die Lenker nicht überstehen. 

Bei der Bockleiter nach der DE-C- 853 054 konunen die Len-

ker beim Zusainmenklappen zwischen den Holmen des Stütz-

schenkels durch Lángsverschieben an den Drehgelenken der 
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Trittstufen am Hoim zur Anlage (s. Seite 2, Zeilen 12 bis 
23 und Figuren 2 bis 4). Zur Festlegung des gr63ten 
Spreizwinkels dient ein Knickgestãnge, dessen einer Hebel 
parallel zu den Trittstufen an dein zugeordneten Hoim und 
Lenker drehbar gelagert und dessen anderer Hebel an dein 
Stützschenkel angelenkt ist. Durch dieses Gestãnge sollen 
in der Gebrauchsstellung die Trittstufen gegen ein Kippen 
in beiden Richtungen gesichert werden. Beim Zusaminen-
klappen der Leiter bewegt sich der erstgenannte Hebel 
zwangslãufig parallel zu den Trittstufen. 

Bei der Bockleiter nach der DE-A- 2 613 142 lassen sich 
die Holine des Stützschenkels dagegen saint den Lenkern in 
das of fene Prof ii der Holine des die Trittstufen tragenden 
Schenkels einklappen, so daB die Trittflächen in einer 
Ebene liegen (s. Seite 7, Zeilen 7 bis 13 sowie Figuren 2 

und 3). Die Lenker werden zugleich zur Begrenzung des 
Schwenkwinkels benutzt. Sie weisen hierzu eine Führung für 
je einen Zapfen an den Holmen des Stützschenkels auf. 

 

7.2  Diese Entgegenhaltungen enthalten somit nichts, was den 
Fachinann zu der urn Anspruch 1 angegebenen, bequem und 
sicher wie übliche ortsfeste Treppen ausgebildeten sowie 
mit einer einfachen, zuverlãssigen Sicherung gegen em 
Uberschreiten des rnaxiinalen Spreizwinkels versehenen Bock-
leiter hãtte anregen kônnen, die zugleich gegen ein unge-
woiltes Zusanunenklappen gesichert ist. 

 

7.3  Der Inhalt der übrigen Dokuinente konunt der Bockleiter nach 
dent geltenden Anspruch 1 nicht nãher als das, was der 
Fachinann dent in den vorausgehenden Abschnitten erórterten 
Stand der Technik entnmmint. 
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7.4 	Es inag zwar durchaus sein, wie der Beschwerdeführer aus- 
führt, daB der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung 
des Teilproblems, eine Bockleiter sicher und bequem begeh-
bar zu machen, auf die bei ortsfesten Treppen ublichen Ab-
inessungen für die Auftrittsbreite der Trittstufen und Ho-
henunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tritt-
stufen zurückgreift. Die Entgegenhaltungen und auch eine 
Zusainmenfassung der ihnen zu entnehmenden Lehren konnten 
deni Fachmann jedoch keine Anregung geben, Trittstufen die-
ser Abinessungen mit den Holmen der Schenkel und den Len-
kern durch mnindestens einen Schwenkhebel so zu verbinden, 
daB sie zwangslãufig 
- 	beim Zusamnmnenklappen der Bockleiter derart geschwenkt 

werden, daB ihre Trittflãchen zwischen den sie tra-
genden Holmen und Lenkern in einer Ebene zu liegen 
kommnen 

und 
• 	durch das Drehmoment, das beim Begehen der Bockleiter 

auf die Trittstufen ausgeUbt wird, verhindern, daB 
der Spreizwinkel sich ändert. 

7.5 	Die Bockleiter nach Anspruch 1 beruht mithin auf einer er- 
finderischen Tätigkeit in Sinne des Artikels 56 EPU. 

Das Patent kann deshaib mit dem geltenden Anspruch 1 sowie 
den auf ihn zurUckbezogenen Ansprüchen 2 bis 13 aufrecht-
erhalten werden. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der er-
teilten Fassung dadurch, daB sie demn geltenden Anspruch 1 
angepaBt und daB in ihr das zu lOsende technische Problem 
kiargestelit ist. Gegen diese Fassung der Beschreibung be-
stehen daher keine Bedenken. 

Eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58 (4) EPU er-
Ubrigte sich mm vorliegenden Fall aus folgenden Gründen: 
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10.1 Hätte der BeschwerdefUhrer an der mündlichen Verhandlung 

teilgenonunen, zu der er ordnungsgemaS durch öffentliche 

Bekanntinachung nach Regel 80 EPU geladen worden war, so 

ware er nach Auffassung der Kammer ohne weiteres in der 

Lage gewesen, zu der von der Beschwerdegegnerin beantrag-

ten Anderung des europãischen Patents eine abschlieBende 

sachliche Stellungnahme abzugeben. 

10.2 Andererseits jet die Tatsache, daB der Beschwerdeführer 

trotz ordnungsgemã8er Ladung ohne Angabe von Gründen der 

mündlichen Verhandlung ferngeblieben jet, als Verzicht zu 
interpretieren, den ihm (aufgrund von Artikel 113 (1) EPU) 

zustehenden Anspruch auf rechtliches Gehör geltend zu 

machen, dessen rechtliche Folgen er nun zu tragen hat. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu-

rückverwiesen, das europâische Patent 33 475 mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

13 Patentanspruche und Beschreibung, überreicht in der 

mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 1988, Figuren 9-13 der 
Zeichnung ale neue Figuren 1-5. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 C. Maus 
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